
  

  

Steuergesetz 
(StG) 

Nachtrag vom 23. Oktober 2025 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass GDB 641.4 (Steuergesetz [StG] vom 30. Oktober 1994) (Stand 
1. Januar 2025) wird wie folgt geändert: 

Art.  11 Abs. 1a (neu) 

Ehegatten, eingetragene Partnerinnen und Partner, Kinder unter elterlicher 
Sorge (Überschrift geändert) 

1a Einkommen und Vermögen von Personen, die in rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter eingetragener Partnerschaft leben, werden zusammengerech-
net. Die Stellung eingetragener Partnerinnen oder Partner entspricht in die-
sem Gesetz derjenigen von Ehegatten. Dies gilt auch bezüglich der Unter-
haltsbeiträge während des Bestehens der eingetragenen Partnerschaft sowie 
der Unterhaltsbeiträge und der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung 
bei Getrenntleben und Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft. 

Art.  23 Abs. 4 (neu) 

4 Für Härtefälle kann der Regierungsrat eine Reduktion des Eigenmietwerts 
der Erstwohnung vorsehen. 

Art.  24 Abs. 3 (geändert) 

3 Leibrentenversicherungen sowie Leibrenten- und Verpfründungsverträge 
sind im Umfang ihres Ertragsanteils steuerbar. Dieser bestimmt sich nach 
Art. 7 Abs. 2 StHG. 

Art.  35 Abs. 1 

1 Von den Einkünften werden abgezogen: 
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b. (geändert) die dauernden Lasten sowie der Ertragsanteil nach Art. 24 
Abs. 3 dieses Gesetzes der Leistungen aus Leibrenten- und aus Ver-
pfründungsverträgen; 

Art.  69 Abs. 2 (geändert) 

2 Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt sind die kollektiven Kapi-
talanlagen mit direktem Grundbesitz gemäss Art. 58 oder Art. 118a des Bun-
desgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen1). Die Investmentgesell-

schaften mit festem Kapital gemäss Art. 110 des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen werden wie Kapitalgesellschaften besteuert. 

Art.  101 Abs. 4 (neu) 

4 Wird von einer juristischen Person ein Grundstück gehalten, in dem zur 
Hauptsache der Betrieb einer anderen juristischen Person geführt wird, so ist 
diese juristische Person von der Minimalsteuer ausgenommen, sofern beide 
juristischen Personen unter einheitlicher Leitung stehen. 

Art.  117 Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu) 

3 Unterliegt ein Einkommen innerhalb einer Steuerperiode zunächst der or-
dentlichen Besteuerung und dann der Quellensteuer, so wird die steuerpflich-
tige Person für das gesamte Jahr und bis zum Ende der Quellensteuerpflicht 
nachträglich ordentlich veranlagt. 

4 Allfällige Vorauszahlungen vor dem Übergang zur Quellenbesteuerung so-
wie an der Quelle abgezogene Steuern sind anzurechnen. 

Art.  179a Abs. 2 (neu) 

2 Die Steuerverwaltung erstattet dem Handelsregister Meldung, falls innert 
drei Monaten nach Ablauf der entsprechenden Fristen von der juristischen 
Person gemäss Art. 191 Abs. 2 Bst. a dieses Gesetzes keine unterzeichnete 
Jahresrechnung eingereicht wurde. 

Art.  186 Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (geändert) 

3 Aufgehoben 

 
1) SR 951.31 
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4 Für die Berechnung von Fristen sowie die Wiederherstellung von Fristen 
gelten die Bestimmungen der Verordnung über das Verwaltungsgerichtsver-
fahren2) sinngemäss. Die Bestimmungen über den Fristenstillstand finden 
keine Anwendung. 

Art.  193 Abs. 2 

2 Insbesondere sind gegenüber den Steuerpflichtigen zur Ausstellung schrift-
licher Bescheinigungen verpflichtet: 

c. (geändert) Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen 
und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder ge-
schuldeten Leistungen; bei Leibrentenversicherungen, die dem Versi-

cherungsgesetz unterstehen, müssen sie zusätzlich einen Ausweis 
nach Art. 127 Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer erstellen; 

Art.  209a Abs. 2 (geändert) 

2 Personen, die nach Art. 120a dieses Gesetzes eine nachträgliche ordentli-
che Veranlagung beantragen, müssen die erforderlichen Unterlagen einrei-
chen und eine Zustelladresse in der Schweiz bezeichnen. Wird keine Zustel-
ladresse bezeichnet oder verliert die Zustelladresse während des Veranla-
gungsverfahrens ihre Gültigkeit, so gewährt die zuständige Behörde der steu-
erpflichtigen Person eine angemessene Frist für die Bezeichnung einer gülti-
gen Zustelladresse. Läuft diese Frist unbenutzt ab, so tritt die Quellensteuer 
an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern auf 
dem Erwerbseinkommen. Art. 54 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum 
Steuergesetz gilt sinngemäss. 

Art.  320 Abs. 1 (geändert) 

1 Der Regierungsrat beobachtet und analysiert die Entwicklung der Steuerer-
träge des Kantons und der Gemeinden und erstattet darüber dem Kantonsrat 
und den Gemeinden mindestens alle vier Jahre Bericht und Antrag für allfäl-

lige Massnahmen. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

 
2) GDB 134.14 

http://gdb.ow.ch/data/134.14/de


 

 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Er unterliegt dem fakultativen 
Referendum. 

Sarnen, 23. Oktober 2025 In Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: Hubert Schumacher 
Der Ratssekretär: Beat Hug 


